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Die Arbeit im Ortsbeirat
• Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!

• Stimme des Stadtteils

• wichtiger Baustein der lokalen  
Demokratie

• Nähe zu den Bürgerinnen und 
Bürgern



Ortsbeirat + Verwaltung
• Verwaltung ist 

Unterstützer und Partner

• Ansprechpartner:
Bürgermeisterin
Büroleitung
Ortsbeiratskoordinatoren

Grenzen:

• Budgets

• Zuständigkeiten 

• Gesetze & Regeln

Größere Themen → Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung



Rechtsgrundlagen
• HGO (Hessische Gemeindeordnung)

sogenannte „Kommunalverfassung“

 insb. § 82 HGO

• Geschäftsordnung der Ortsbeiräte

siehe auch Homepage Stadt Gudensberg



§ 82 Abs. 3 HGO
• Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen 

Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu 
hören, insbesondere zum Entwurf des 
Haushaltsplans.

• Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, 
die den Ortsbezirk angehen.

• Er hat zu denjenigen Fragen Stellung zu nehmen, 
die ihm von der Stadtverordnetenversammlung 
oder vom Magistrat vorgelegt werden.



Anhörungsrecht
• § 82 Abs. 3 Satz 1 HGO:

„Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, 
die den Ortsbezirk betreffen, zu hören, insbesondere 
zum Entwurf des Haushaltsplans.“

• Was ist „wichtig“?



Wichtige Angelegenheiten
aus § 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte:

• Entwurf des Haushaltsplanes, 

• Entwürfe von Bebauungsplänen, 

• Standortfragen für öffentliche Einrichtungen, z.B. Kitas, Spiel- und 
Sportanlagen, Grün- und Erholungsanlagen

• Investitionsplanungen zu Objekten des Stadtteils,

• Straßenbenennungen,

• Änderungen in der Verkehrsführung



für kleine Dinge: AEM

• Straßenlaterne defekt

• wilder Müll

• Kanaldeckel klappert



Praktische Arbeit im Ortsbeirat

• Einladung durch OrtsvorsteherIn

• Auch an Stadtverordnetenvorsteher, Stadtverordnete aus dem 
Stadtteil und den Magistrat (vgl. § 6 Abs. 1 GO)
 Rederecht in der Sitzung

• Anhörungen, Vorschläge, Stellungnahmen

• Niederschrift erstellen und versenden

• Erledigungsbemerkungen: Antworten auf Fragen



Teilnahme an Sitzungen

• Teilnahme Magistrat

• Teilnahme Bedienstete:

Ortsbeiratskoordinatoren
- schnellere Kommunikation
- Klärung von Fragen
- direkter Ansprechpartner



Ortsbeiratsbudget

• jährliches Budget pro Stadtteil 

• Beschluss des Magistrats: ca. 1.000 – 2.000 € pro 
Stadtteile, je nach Größe

• unbürokratisch und spontan

• Entscheidung durch Ortsbeirat selbst 



Ortsbeiratsbudget
• Repräsentationsaufgaben (z.B. Geschenke für Alters- und Ehejubiläen 

von natürlichen Personen)

• Auslagen für Veranstaltungen/Festivitäten des Ortsbeirates für die 
Einwohner:innen

• „kleine“ Instandhaltungs- oder Verschönerungsmaßnahmen an 
städtischen Gebäuden/Plätzen oder städtischem Inventar

• Kauf kleinerer Gegenstände oder Verbrauchsmaterialien

• Auslagen für eine teambildende Maßnahme pro Jahr bis zu 40 € brutto 
pro Ortsbeiratsmitglied (z.B. Jahresabschlussessen o.ä.)



Zusammenarbeit & Kommunikation
• frühzeitige Abstimmung

• gerne Rückrufbitte 
hinterlassen

• besonders: 
• vor Sitzungen klären 
• bei Unsicherheiten 

melden 

• Verwaltung als 
Lotsenfunktion 

• Weiterleitung an: 
- Magistrat,
- Stadtverordneten-

versammlung 
- externe Behörden 



Zusammenarbeit & Kommunikation

unser Anspruch:

•  beraten 

•  unterstützen 

•  Missverständnisse 
 klären

•  ansprechbar sein

Grenzen:

• Finanzen / Budget

• Gesetze und andere Regeln

• zeitliche Ressourcen



Die Arbeit im Ortsbeirat

•  Vielen Dank für Ihr Engagement! 

•  Wir sind für Sie da. 

•  Bitte sprechen Sie uns an. 

•  Fragen?
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